
VEREINS / VERBANDS - ANMELDUNG zur 
BSO-KOLLEKTIV-SPORTUNFALLVERSICHERUNG 

 
 

VEREIN/VERBAND: ................................................................................................................................... 
 
FACHVERBAND: .............................................................................................................................................. 
 
KONTAKTPERSON: ........................................................................ TEL:    .................................................... 
 
ADRESSE: ..............................................…...................... FAX:   .......…....…….............................. 
 
 ...........................................…......................... Mail:   ........…......…............................... 
 

UNSER VEREIN / VERBAND MELDET ZUR BSO-SPORTUNFALLVERSICHERUNG: 
 

  ALLE VEREINS- VERBANDSMITGLIEDER / ANZAHL
 

  MITGLIEDER LT. NAMENSLISTE   (LISTE BITTE ANSCHLIESSEN) 
 

  ALLE FUNKTIONÄRE / ANZAHL     
 

 Die KADER: 

  GESAMTER DAMENKADER / ANZAHL  
 

  GESAMTER HERRENKADER / ANZAHL   
      

  GESAMTER JUGENDKADER / ANZAHL 

 (Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) 

Bitte die grau hinterlegten Felder nach Möglichkeit       Wir haben die umseitige Erklärung über Heilkosten, Bergungs-
am PC ergänzen, den Antrag ausdrucken, statuten-         kosten und Rückholkosten gelesen und wählen unseren Bedürf-       
gemäß unterfertigen und an unser Büro senden.              nissen entsprechnd die für uns geeignete Versicherungsvariante. 

       

 

DATUM:   ................................................................ 
  (STATUTENGEMÄSSE ZEICHNUNG) 

 

Jahresprämie  

pro Person €  12,00  

   

 „Standard“ 

        „Rückholkosten Standard-Vereine“ 
        „Bergekosten Outdoor-Vereine“ 

        „Bergekosten & Rückholkosten Outdoor-Vereine“            

 
 

 
 

pro Person    €  6,60 
für Jugendliche bis zum 15. Geburtstag       €  3,30 
  pro Person €  12,00  

pro Person €  17,40  

WIR MELDEN ZU FOLGENDER VERSICHERUNGSVARIANTE 
 !!! BITTE UNBEDINGT DIE GEWÜNSCHTE VERSICHERUNGSVARIANTE ANKREUZEN !!! 

ANMELDUNG BZW. RÜCKFRAGEN 
 
Anmeldung mit Antrag per Fax, Mail oder Post: BSO-Versicherungsberatung Held & Held 

 2353 Guntramsdorf  *  Hauptstraße 25 
 Tel.:  02236 / 53086-0  *  Fax:  02236 / 53086-4 
 Mail:  office@held-gmbh.at  *  www.diehelden.at  
 
Wolfgang Held Ges.m.b.H. 

Versicherungsmakler    Berater in Versicherungsangelegenheiten    Gewerbliche Vermögensberatung 
Firmensitz: A-2353 Guntramsdorf, Hauptstraße 25    Firmenbuch: FN 117213y  LG Wr. Neustadt 

 

mailto:office@held-gmbh.at
http://www.diehelden.at/
Matthias
Textfeld



 
Held & Held - Wolfgang Held Ges.m.b.H. 

Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten 
2353 Guntramsdorf, Hauptstraße 25  

Tel.: 02236 / 53086-0   Fax: 02236 / 53086-4 
office@diehelden.at    www.diehelden.at 

 
Auszug aus den Besonderen Bedingungen zur BSO-KOLLEKTIV-

SPORTUNFALLVERSICHERUNG für Standard- und Outdoor-Vereine 
Uniqa Pol. Nr. 2311/091544-6  *  gültig ab 01.10.2008 

 
ERKLÄRUNG DER HEILKOSTEN, BERGUNGSKOSTEN UND RÜCKHOLKOSTEN 

 
 

 
7. Unfallkosten (Heilkosten, Bergungskosten, Rückholkosten) 
 
7.1 Heilkosten 
 
 Dies sind jene Kosten, die zur Behebung der Unfallfolgen aufgewendet wurden und nach ärztlicher Verordnung 

notwendig waren. Hiezu zählen auch die notwendigen Kosten des Verletztentransportes, der erstmaligen 
Anschaffung künstlicher Gliedmaßen und eines Zahnersatzes sowie anderer, nach ärztlichem Ermessen 
erforderlicher erstmaliger Anschaffungen. 

 In den Versicherungsschutz eingeschlossen sind auch die Kosten einer kosmetischen Operation, die zur 
Behebung der Unfallfolgen vorgenommen wird. 

 Kosten für Bade-, Erholungsreisen und -aufenthalte, ferner Kosten der Reparatur oder der Wiederbeschaffung 
eines Zahnersatzes, künstlicher Gliedmaßen oder sonstiger künstlicher Behelfe werden nicht ersetzt. 

 
7.2  Bergungskosten 
 
 Bergungskosten sind Kosten die notwendig werden, wenn der Versicherte 
 
 - einen Unfall erlitten hat oder in Berg- oder Wassernot geraten ist und verletzt oder unverletzt geborgen werden 

muss. 
 
 - durch einen Unfall oder infolge Berg- oder Wassernot den Tod erleidet und seine Bergung erfolgen muss. 
 
 Bergungskosten sind die nachgewiesenen Kosten des Suchens nach dem Versicherten und seines Transportes 

bis zur nächsten befahrbaren Straße oder bis zum, dem Unfallort nächstgelegenen, Spital. 
 
7.3 Rückholkosten 
 
 Rückholkosten sind die unfallbedingten Kosten des ärztlich empfohlenen Verletztentransportes des außerhalb 

seines Wohnortes verunfallten Versicherten von der Unfallstelle bzw. dem Krankenhaus, in welches der 
Versicherte nach dem Unfall gebracht wurde, an seinen Wohnort bzw. zu seinem Wohnort nächstgelegenen 
Krankenhaus. Bei einem tödlichen Unfall werden auch die Kosten der Überführung des Toten zu dessen letztem 
Wohnort in Österreich bezahlt. 

 
 
7.4 Höchstleistung 
 
 Bei der Versicherungsvariante „Standard-Vereine“ beträgt die Höchstleistung für Heilkosten, Rückholkosten 

bzw. Bergungskosten zusammen maximal EUR 1.000,– in jedem Versicherungsfall. 
 
 Bei der Versicherungsvariante „Bergekosten Outdoor-Vereine“ beträgt die Versicherungssumme für 

Bergungskosten € 7.267,- in jedem Versicherungsfall. Zusätzlich stehen im Bedarfsfall noch € 1.000,- für 
Bergungskosten aus der Gesamtsumme für Unfallkosten (gesamt € 1.000,- für Heilkosten, Rückholkosten und 
Bergungskosten) zur Verfügung. 

 
 Bei der Versicherungsvariante „Rückholkosten Standard-Vereine“ beträgt die Versicherungssumme für 

Rückholkosten € 15.000,- in jedem Versicherungsfall. Zusätzlich stehen im Bedarfsfall noch € 1.000,- für 
Rückholkosten aus der Gesamtsumme für Unfallkosten (gesamt € 1.000,- für Heilkosten, Rückholkosten und 
Bergungskosten) zur Verfügung. 

 
 Bei der Versicherungsvariante „Bergekosten & Rückholkosten Outdoor-Vereine“ beträgt die 

Versicherungssumme für Bergungskosten € 7.267,- und die Versicherungssumme für Rückholkosten € 15.000,- in 
jedem Versicherungsfall. Zusätzlich stehen im Bedarfsfall noch € 1.000,- für Bergungskosten und Rückholkosten 
gemeinsam aus der Gesamtsumme für Unfallkosten (gesamt € 1.000,- für Heilkosten, Rückholkosten und 
Bergungskosten) zur Verfügung. 

 
 
7.5 Selbstbehalt 
 
 Der Selbstbehalt für Heilkosten, Rückholkosten und Bergungskosten zusammen beträgt   

€  50,- in jedem Versicherungsfall. 
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